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Von wesentlicher politischer und politisch-operativer 
Bedeutung sind die mit dem 3. Strafrechtsänderungsgesetz 
vorgenommenen, teilweise sehr grundsätzlichen Änderungen 
bzw. Ergänzungen zum Geltungsbereich der Strafgesetze der 
DDR, zu den Voraussetzungen und Maßnahmen strafrechtli- 
cher Verantwortlichkeit für Staatsverbrechen und Straf
taten der allgemeinen Kriminalität, insbesondere solchen 
gegen die staatliche Ordnung sowie die zu einzelnen Nor
men des Strafprozeßrechts.

Aus der Gesamtheit dieser Änderungen und Ergänzungen er
gibt sich generell die Möglichkeit, die Erscheinungsfor
men der subversiven Tätigkeit, die dabei von feindlichen 
Kräften angewandten Mittel und Methoden, besonders auch 
die neuen - in Anpassung an die veränderten Lagebedingun*- 
gen vom Gegner verstärkt praktizierten, mit denen er ver
sucht, unterhalb der Schwelle strafrechtlicher Relevanz 
zu bleiben, die sozialistische Gesetzlichkeit zu unter
laufen, noch wirksamer vorbeugend zu verhindern und kon
sequenter , aber zugleich auch differenzierter zu bekämpfen.

Von wesentlicher politischer und politisch-operativer Be
deutung sind die Veränderungen und Ergänzungen des räum
lichen und persönlichen Geltungsbereiches unserer Straf
gesetze . Der räumliche Geltungsbereich der Strafgesetze
der DDR wurde erweitert.


